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Ein Testament ist nichtig, wenn der Wortlaut der Verfügung so unbestimmt ist, dass die 
Auslegung ergebnislos bleiben muss 

 
 

 
Das OLG München hat durch Beschluss vom 25.09.2023 entschieden, dass ein Testament nichtig 
ist, wenn der Wortlaut der Verfügung so unbestimmt ist, dass die Auslegung ergebnislos bleiben 
muss.  
 
Sachverhalt und Verfahrensgang: 
Die kinderlose und verwitwete Erblasserin ist am ….. 2021 in M. verstorben. Ihr Ehemann ist im 
Jahre 1983 vorverstorben. Mit diesem hatte sie am …. 1965 einen notariellen Erbvertrag errichtet, 
der gegenseitige Erbeinsetzungen für den ersten Erbfall vorsah und hinsichtlich der Erbeinsetzung 
für den zweiten Erbfall dem überlebenden Ehegatten das Recht zur vollständigen Abänderung ein-
räumte.  
Die Erblasser errichtete am 01.04.2011 ein handschriftliches Testament folgenden Inhalts: 
„Mein letzter Wille! 
Die Person, die bis mich zu meinem Tode pflegt und betreut, soll mein gesamtes Vermögen bekom-
men! 
Zurzeit ist es: Frau …..[= Beteiligte zu 1] wohnhaft…. Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. 
Unterschrift“. 
 
Das Nachlassgericht erließ am 06.12.2022 einen Beschluss, in dem es die Erteilung eines Erb-
scheins zugunsten der Beteiligten zu 1 ankündigte und die sofortige Wirksamkeit aussetzte. Der 
dagegen seitens der Beschwerdeführerin eingelegten Beschwerde vom 11.01.2023 half das Nach-
lassgericht mit Beschluss vom 31.01.2023 nicht ab und legte die Akten dem Senat vor. 
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Mit richterlicher Verfügung vom 05.04.2023 hat der Senat die Akten des bezüglich der Erblasserin 
geführten Betreuungsverfahrens beigezogen. Soweit für das vorliegende Verfahren von Bedeutung, 
ergaben sich daraus folgende Erkenntnisse: 
Mit Beschluss vom 11.02.2014 wurde auf Wunsch der Erblasserin nicht nur die Beteiligte zu 1, son-
dern auch Frau D.P. als Betreuerin für die Erblasserin bestellt. Die Erblasserin hatte im Rahmen 
ihrer persönlichen Anhörung zuvor erklärt, sie würde beide Damen mögen, sie seien sehr patent und 
anständig. Durch Beschluss des Amtsgerichts München – Betreuungsgericht – vom 13.07.2017 
wurde eine weitere Betreuerin bestellt, die Betreuerin D.P. wurde auf eigenen Wunsch entlassen.  
 
Wesentliche Entscheidungsgründe: 
Die Beteiligte 1 wurde durch ihre namentliche Benennung im Testament vom 01.04.2011 nicht als 
Erbin eingesetzt. Die Namensnennung der Beteiligten zu 1 erfolgte in diesem Zusammenhang nur 
beispielhaft; als Rechtsnachfolgerin sollte sie jedenfalls nur dann bestimmt sein, wenn sie die von 
der Erblasserin genannten Voraussetzungen bzw. Bedingungen erfüllt. Dies ergibt sich im Wege der 
Testamentsauslegung.  
a) Bei der Testamentsauslegung gem. § 133 BGB kommt es auf die Ermittlung des wirklichen 

Willens des Erblassers an, ohne am buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften. 
 Für die Entscheidung, ob eine Person als Erbe eingesetzt ist oder nicht, kommt es wesentlich 

darauf an, wer nach dem Willen des Erblassers den Nachlass zu regeln und die Nachlasschul-
den zu tilgen sowie darauf, ob der Bedachte unmittelbar Rechte am Nachlass erwerben soll.  

 Grundsätzlich ist bei nicht eindeutigem und daher auslegungsbedürftigem Testamentswortlaut 
gem. §§ 133, 2084 BGB nicht buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften. Vielmehr ist der 
Wortsinn der vom Erblasser benutzten Ausdrücke zu hinterfragen, um festzustellen, was er mit 
seinen Worten sagen wollte und ob er mit ihnen genau das unmissverständlich wiedergab, was 
er zum Ausdruck bringen wollte.  

b) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze lässt sich eine Erbeinsetzung der Beteiligten zu 1 
nicht feststellen. Bereits die Verwendung des Wortes „derzeit“ spricht dagegen, dass die Erb-
lasserin mit der namentlichen Benennung der Beteiligten zu 1 ihren Rechtsnachfolger in wirt-
schaftlicher Hinsicht endgültig benennen wollte. Insbesondere im Zusammenhang mit dem obe-
ren Teil des Testaments, in dem die Erblasserin die Zuwendung für denjenigen anordnet, der 
sie „pflegt und betreut“, ergibt sich, dass die Beteiligte zu 1 lediglich beispielhaft erwähnt wurde 
und nicht endgültig als Erbin benannt werden sollte.  

 
Das OLG stellt fest, dass die Erblasserin keinen Rechtsnachfolger benannt hat.  
Der Erblasser darf die Bestimmung der Person, die eine Zuwendung im Sinne einer Erbeinsetzung 
aufgrund letztwilliger Verfügung erhalten soll, nicht einem anderen überlassen. Dies bedeutet, dass 
der Erblasser im Hinblick auf Individualisierung eines Bedachten seinen Willen nicht in der Weise 
unvollständig äußern darf, dass es einem Dritten überlassen bleibt, nach Belieben oder Ermessen 
der Erblasserwillen in wesentlichen Teilen zu ergänzen. Nur die Bezeichnung, nicht die Bestimmung 
darf einem Dritten übertragen werden. Dann müssen aber die Hinweise im Testament, die gegebe-
nenfalls zuvor nach allgemeinen Grundsätzen auszulegen sind, so genau sein, dass eine jede mit 
genügender Sachkunde ausgestattete Person den Bedachten bezeichnen kann, ohne dass deren 
Ermessen auch nur mitbestimmend ist.  
 



 
 
 

HP_231109_Ge_Nichtiges Testament bei unbestimmtem Wortlaut.docx Seite 3 von 3 

Das OLG hat in den Entscheidungsgründen im Einzelnen dargelegt, dass auch im Wege der Testa-
mentsauslegung sich nicht feststellen lasse, welche Kriterien nach dem allein maßgeblichen Erblas-
serwillen erfüllt sein müssen, damit der Erbe benannt werden kann. 
Die Testamentsauslegung darf nicht beim Wortlaut stehen bleiben, maßgeblich ist allein der wahre 
Erblasserwille und wenn nicht feststellbar ist, ob der Erblasser einen Begriff in der einen oder ande-
ren Hinsicht verstanden hat, wäre es mit den allgemeinen Auslegungsgrundsätzen unvereinbar, den 
Erblasserwillen im Sinne eines „Mindestwillens“ auszulegen. Da sich aufgrund der vorgenannten 
Erwägungen im Rahmen der Auslegung nicht feststellen lässt, in welchem zeitlichen Rahmen 
„Pflege und Betreuung“ zu erbringen waren und was darunter zu verstehen ist, lässt sich auch in 
einem zweiten Schritt nicht feststellen, auf welche Person diese Kriterien zutreffen. 
 
 
(OLG München, Beschluss vom 25.09.2023, Az.: 33 Wx 38/23e). 
 


